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§ 441c ASVG Aufgaben der Konferenz
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.01.2025

1. (1)Der Konferenz obliegt die Besorgung aller Aufgaben des Dachverbandes, die nicht ausdrücklich der

Hauptversammlung zugewiesen sind. Sie vertritt den Dachverband nach außen.

2. (2)Die Konferenz kann unter Aufrechterhaltung ihrer eigenen Verantwortlichkeit die Besorgung bestimmter

laufender Angelegenheiten dem Büro des Dachverbandes übertragen; § 432 Abs. 1 letzter Satz ist sinngemäß

anzuwenden.

3. (3)Die Konferenz hat einen Jahresbericht des Dachverbandes und der bei ihm errichteten Fonds zu erstellen, der

aus dem Rechnungsabschluss und den statistischen Nachweisungen besteht.

4. (4)Beschlüsse der Konferenz über die Erstellung von Dienstpostenplänen (§ 460 Abs. 1), soweit sie sich auf die

Gehaltsgruppen F (Höherer Dienst) und G (Leitender Dienst) der Dienstordnung A für die Angestellten bei den

Sozialversicherungsträgern Österreichs (DO. A) erstrecken, bedürfen der Genehmigung durch die

Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen.
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